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Die Berechnung muß die erforderlichen Nachweise fUr alle tragenden Teile 
und gegebenenfalls ihrer Anschlusse und St6ße in leicht prU!barer ?orm so
wie die Angaben der fUr die einzelnen Bauteile ~orgesehenen ITerkstoffe en~
halten. 

Das Tragnerk, seine Lage und seine Teile sind darzustellen und die r.1:ht1~
sten Maße anzugeben. Bauteile 1 die zur Tragwirkung herangezogen werden, z·cü:: 
Beispiel Decken, Dachplatten, Wandscheiben, mUss~n so weit dargestellt ner
den, wie es fUr die Berechnung notwendig ist. 

Die Art der Berechnungsverfahren ist freigestellt. soweit sie nic~t den 
Festlegungen dieses Standards widersprechen. 

FUr nicht allgemein bekannte Formeln ist die Quelle anzugeben, wenn diese 
allge~ein zugänglich ist. sonst sind die Ableitungen so weit zu entwickeln, 
daß ihre Richtigkeit geprUft werden kann. 

Jede Berechnung muß ein in sich geschlossenes Ganzes bilden. 

Aus anderen Berechnungen dllrfen ohne Ableitung nur dann Werte Ubernommen 
werden, wenn die neue Berechnung eine schon vorhandene ergänzt. 

In den Zahlenendergebnissen ist eine grl:Sßere Genauie;keit als aut drei gel
tende Ziffern nicht erforderlich. 

2. LASTAm:AELIEN 

Lastannahmen !Ur die Berechnung nach den gültigen vorschritten. 

Fehlen ausreichende Angaben, sind im Einvernehmen mit der gesetzlich vor
geschriebenen l'TU!dienststelle Festlegungen zu treffen. 

Die schr.ittkrätte sind rur die einzelnen Belastungen getrennt zu ermitteln. 

Die Lasten werder. eingeteilt in Hauptlasten, zusatzlasten und Sonderlasten. 

" .., c.. l • Hauptlasten 

Hauptlasten sind alle durch die Erdbeschleunigung hervorgerufenen Lasten, 
die ständig im Tragwerk wirkenden sonstigen Kräfte und gegebenenfalls 
Massenkr!:t.fte. 
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2.1.1. Ständige Last 

Ständige Lasten beanspruchen den zu untersuchenden Bauteil ständig in glei
cher Größe, Richtung und an derselben Stelle. 

2.1.2. Verkehrslast 

Verkehrslasten sind die an einem Bauteil oder einem Bauwerk angreifenden 
Hauptlasten, die ihre Größ3 1 Richtung oder ihren Angriffspunkt im Betrieb 
ändern können. 

Hierzu gehören zum Beispiel: 

Lasten infolge MaschinenbestUcKung, Lagerung 
und Personenansammlungen 
vertikale Auflagerlasten von Kranbahnen 
(siehe auch Abschnitt 2.2.1.) 
alle im Betrieb auftretenden Massenkräfte von Maschinen 
Schneelast 

Eislasten sind nur in besonderen Fällen entsprechend den örtlichen klica
tischen Verhältnissen und der Art des Bauwerkes anzunehmen. 

2.1.J. Vorspannkräfte 

Als Vorspannkräfte gelten alle ständig im Tragwerk wirkenden Kräfte, die 
durch Spannglieder oder andere konstruktive Uaßnahmen eingeleitet werden. 
Hierzu gehören auch StUtzensenkungen, die nicht wieder beseitigt werden. 

2.2. Zusatzlasten 

2.2.1. Auflagerlasten aus Kranbahnen 

Als zuaatzlasten gelten horizontale Auflagerlasten aus Kranbahnen, hervor
gerufen durch Brems- und Seitenkrll.tte von Kranen, sowie alle Auflagerlasten 
aus Kranbahnen, die nur selten zu Montage- und Reparaturarbeiten befahren 
werden. 

Nach den gültigen vorschritten. 

2.2.J. uärmewirkungen 

Bei Bauteilen im rreien ist von der anzunehmenden Aufstellungstemperat;ir 
+ 10 °o aus eine Temperaturdifferenz ;!:. J5 grd anzusetzen, wenn nicht vom 
Besteller andere Nerte gefordert werden. 

Ungleiche Erwärmung und die Temperaturdifferenz in geschlossenen ?.äu~en 
sind entsprechend den Betriebsbedingungen zu beachten. 

2.3. Sonde:rlasten 

Sonderlasten treten nicht im normalen Betrieb auf. Sonderlasten sind zi..:;:; 
Beispiel Anprall von Fahrzeugen an stutzen, Trägheitskräfte bei Z~doece~ 
~owie StUtzensenkungen, die wieder beseitigt werden (siehe auc~ Abscr.n!t~ 
~.1.J.). 

Nachdruck des DDR-Standards 266.1: 651. 3/2 
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2.4. 61 enzlasLfälle 

FUr die nach Abschnitt J. zu tUhrende Berechnung sind die Schntl.:t.i;.;ltl"tt1'l'i 
aus den einzelnen Lasten und Kr&tten so in drei Grenz H, 
zusammenzutassen, daß aus jedem dieser F&lle aßgebenden werte 
erforderlichen Nachweise erhalten wer 

s 

gen 
etriebsmlßig möglichen ungUnstigsten Stellun

anzuordnen. 

ldung eines Grenzlasttalles dart verzichtet werden, wenn test
t, daß ~r tUr die Berechnung nicht maßgebend ist • 
.r. ?. 4.~__.. ...... r·~ ... # 

2.4.1. erenzlae•~all ft 

Der Grenzlasttall H ist nur aus Hauptlasten zu bi 

Zusatzlasten bean
mi t als Hauptlast, die die 

2.4.J. Grenzlasttall S 

Der Grenzlastfall S ist zu bilden aus den Hauptlasten, zus_a..t.e-llföt.-; untl ei
ner Sonderlast oder einer Belastungskombinatio~_~lifcht im normalen ::3e
trieb auttritt, zum Beispiel bei Pro~gen, ifü Transport- oder Mon-
tagezustand. .....---------

~s Anprall von Fahrzeugen an Stützen oder in-
folge Trlgh bei Erdbeben berUcksichtigt, dar! die zulässige Span-
nun 1,5tache der zullssigen Spannungen des Grenzlast!al1es H nach 
TGL 1J 500 Ausg.9.62,Tabelle 2 bis 4 erreichen. 

3. NACHWEISE 
/ 

Mit den in Abschnitt 2.4. genannten Grenzlasttällen sind en~rechend 
schnitt 1. und TGL 1J 500 Ausg.9.62,Abschnitt/.,tol e Nachweise 
trennt zu !Uhren: 

Statischer Spannungsnachweis ' ~ 

Stabilitltsnachweis . ~ 
Dauertestigkeitsnachweia ~ 
Formlnderungsnachweis / 
s tandsi cherhei tsnachweis // 
Sonstige Nachweise ~/ 

/ 
,,. 

,_,/ 
ottensichtlich nicht maßgeb~de Nachweise dUrten entfallen. 

""""',,,,. 

3 .1. Statischer, ~c;;:~nungsnachweis 
/ 

Ab
ge-

/' 
Der statischeßifannungsnachweis ist nach TGL 1J 500 Ausg.9.62, Abschnitt 
2.1., zu t en. 

Bei d Bemessung statisch unbestimmter Systeme nach dem Traglastverfahren 
(s e Abschnitt 4.2.1.) dart die Vergleichsspannung ( CTg) in keinem Falle 
ulcf nach TGL 1J 500 Ausg.9.62, Tabe:.le 2 Zeile 1 Uberschreiten. 
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Wird ein Bauteil durch Biegemomente (Mx und K~) um die Baupttragheitsachsen 
mit oder ohne L&ngskratt (N) beansprucht, dart die größte Randspannung we
gen ihres 6rtlichen AUttretens an einer Ecke 11 1 zul a erreichen, wenn fol
gende Bedingungen ertUllt sind: 

max ( a N + O" Mx) :i o, 8 zul O' 

max ( O' N + O' 147) ~ o ,8 zulO" 

Die Erh6hung Ton zul O' ist bei Anwendung des Traglastvertahrens nicht zu
l&ssig. 

~.2. Stabilitätsnachweis 

Der StabilitKtsnachweis ist nach TGL 0-4114 und TGL 13 500 Ausg.9.62, Ab
schnitt 2.2. zu !Uhren. 

3.3. Dauerfestigkeitsnachweis 

Stahlhochbauten werden in die AustUhrungsgruppe C eingeordnet. Durch Schwin
gungen beeinflußte Bauteile gehGren in die AustUhrungsgruppe A, ~enn die 
Beanspruchung durch die schwingende Belastung, zum Beispiel im Betrieb auf
tretende Massenkratte Ton Maschinen, mehr als 2~ der Gesamtbelastung be
tragt. 

Der Dauertestigkeitsnachweis ist nach TGL 13 500 Ausg.9.62, Abschnitt 2.3. 
zu !Uhren und nur tur Bauteile in der AustUhrungsgruppe A erforderlich. Er 
erfolgt nur tur den Grenzlasttall H. 

3.4. Formänderungsnachweis 

Bei Deckentragern und UnterzUgen mit einer stutzweite >6 m dart die Durch
biegung nicht 11"6ßer als 1/300 der stutzweite sein. 

Außerdem ist die Formanderung in besonderen F&llen aus tunktion9llen oder 
konstruktiven GrUnden nachzuweisen. 

3.5. Standsicherheitsnachweis 

Der Standsicherheitsnachweis dient zum.Nachweis der Sicherheit gegen Um
kippen einzelner Bauteile und des ganzen Bauwerkes sowie gegen Abheben Ton 
den Lagern. 

FUr die Sicherheit gegen Abheben von den Lagern muß folgende Gleichun& er
tUllt aein: 

( 1) 

In Gleichung 1 bedeutet: 

A • Aµtlagerkratt aus der Summe aller standi&en Lasten, die dem 
Abheben entgegenwirken sowie die Tragkraft von Ankerschrau
ben. Hierbei ist die 1,3tache zula&s1ge Spannung nach 
TGL 13 500 Ausc.9.62, Tabelle 3 zucrunde zu legen, wenn tur 
die Ankerschrauben der statische Spannunganachweia mit den 
einfachen Lasten getUhrt wird. · 

AG a Autlagerkratt aus allen das Abheben tGrdernden st&ndigen 
Lasten nach Abschnitt 2.1.1. 

Ap c Autlagerkratt aus allen das Abheben tGrdernden Lasten nacb 
den Abschnitten 2.1.2., 2.2.1. und 2.2.2. 

Nachdruck des DDR-Standards 266.1: 651. }/} 
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FUr das Umkippen.einzelner Bauteile gilt 

(2) 

und fUr das Umkippen des gesamten Bauwerkes 

(J) 

In Gleichung 2 und J bedeutet: 

M = Moment aus allen dem Umkippen entgegenwirkenden ständigen 
Lasten und der Tragkraft der Ankerschrauben um die Kippkante. 
Hierbei ist fUr die Tragkraft von Ankerschrauben in Gleichung 2 
die 2tache und in Gleichung J die 1,5fache zulässige Spannung 
nach TGL 1J 500 Ausg.9.62, Tabelle J zugrunde zu legen, wenn 
fUr die Ankerschrauben der statische Spannungsnachweis mit den 
einfachen Lasten geführt wird. 

MG = Moment aller das Umkippen fördernden ständigen Lasten nach 
Abschnitt 2.1.1. um die Kippkante. 

Mp = Moment aller das Umkippen fördernden Lasten nach den Ab
schnitten 2.1.2., 2.2.1. und 2.2.2. um die Kippkante. 

In besonderen, Ton der gesetzlich vorgeschriebenen PrUfdienststelle aner
kannten Ausnahmefällen dUrf en fUr dae Umkippen einzelner Bauteile die Bei
werte tur Mc auf 1 1 25 und fUr Mp auf 1,5 ermäßigt werden. 

3.6. Sonstige Nachweise 

Die vom Stahltragwerk auf andere Tragteile, zum Beispiel Fundamente, Uber
tragenen Auflager- und Schnittgrößen sind getrennt !Ur die einzelnen La
sten nach Größe, Richtung und ·Angrit'fspunkt anzugeben. 

soweit andere Bauteile fUr den Kra!ttluß innerh.alb des Stahltragwerkes mit 
benutzt werden, zum Beispiel Wände oder Decken als Ersat~ !Ur verbände oder 
zur Sicherung gegen Ausknicken, muß der rechnerische Nachweis hierfur er
bracht eein, wenn nicht zweifelsfrei feststeht, daß diese Bauteile und ihre 
Anschlusse den dabei auftretenden Beanspruchun1en genUgen. Dies gilt auch 
fUr bauliche zwischenzuatände. 

4. BESONJ:SJ.2 RZG-ELl'I DER BEREcm;UHG UND DAl'I,IC~~:z:r; DLTRCHBILDUNG 

~- .1 . Stützweite 

Als stutzweite ist der Abstand der Auflagermitten oder der Achsen der stut
zenden Träger in Rechnung zu stellen. 

Bei Lagerung unmittelbar auf Mauerwerk oder Beton darf als StUtzweite die 
um 1/20 1 mindestens aber um 12 cm vergrößerte Lichtweite engenommen werden. 

Die Pressung unter den Auflagern darf die zulässigen Spannungen der fUr das 
Auflager verwendeten Baustoffe nicht überschreiten. 

4.2. Deckenti·äge::r, Pfetten und Unterz:ige 

Durchlaufende Deckenträger, Pfetten und Unterzuge sowie Deckar.träger ~nd 
Unterzuge mit teilweiser Einspannung dürfen nach den Regeln de- Abschnitte 
4.2.1. bis 4.2.J. berechnet werden, jedoch dürfen in keinem Falle die zu
lässigen Spannungen des Grenzlastfalles H Uberschritten werden. Die Ab
schnitte 4.2.1. bis 4.2.J. gelten auch !Ur Deckungsteile und '!erbindi.:.nss
m1ttel der genannten Bauteile • 
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4. 2 .1. Durchlaufende Deckenträger 1 Pfet-ten und Unterzuge 

Deckenträger, Pfetten und Unterzuge, die Uber drei oder mehr stutzen durch
laufen, dürfen bei gleichen stutzweiten und gleich großer Belastung (maß
gebend ist Vollbelastung aller Felder mit stlndiger Last und Verkehrslast) 
!Ur die nachstehenden Biegemomente bemessen werden, wenn bei angeordneten 
Stößen der volle Querschnitt gedeckt ist. 

Das gleiche gilt bei ungleichen StUtzweiten oder bei ungleichen Belastungen, 
wenn die kleinste stutzweite oder Belastung~ o,8 der grHßten ist. Voraus
setzung hierfür ist, daß der Querschnitt des hHchstbeanspruchten Innenfeldes 
auch in den Ubrigen Innenfeldern und Uber den stutzen durchgeführt wird. 

a) Gleichmäßig verteilte Belastung 

in den Endfeldern 
q . 12 

u = 11 (4) 

q • 12 
M • 

16 
in den Innenfeldern (5) 

b) Andere Belastungsarten 

in den Endfeldern X ·-1 
(6) 

siehe Bild 1 

in den Innenfeldern 

l•X X 
Mx = M0 - 0, 75 (Ub • - 1- + Mc • l ) (7) 

siehe 3ild 2 

O,fi 110 f 

~ 
-l: ~ IQ 
<C> c::s 
c;j' IQ 

c::s 

X 
X 

Bild 1 Bild 2 

In Gleichung 6 und 7 bedeutet: 

die im untersuchten Feld auftretenden Biegemomente bei 
freier Autlagerung 

M a das in den Endfeldern bei freier Autlagerung an der 
Randstutze und bei voller Einspannung an der InnenstUtze 
au~tretende Einspannmoment 
die in den Innenfeldern bei voller Einspannung an den 
stutzen auftretenden Einspannmomente. 

Nachdruck des DDR-Standards 266.1:651.3/4 
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4.2.2. Deckenträger und Unterzuge mit teilweiser Einspannung 

Teilweise eingespannte Träger dürfen nach den Gleichungen 4 bis 7 berech
net werden, wenn im übrigen die im Abschnitt 4.2.1. angegebenen Voraus
setzungen erfUllt sind. Als teilweise eingespannte Träger gelten Decken
träger und Unterzuge, die zwischen anderen Trägern, UnterzUgen oder stutzen 
eingespannt und an andere gleichgerichtete Träger unter Beachtung nachste
hender AusfUhrungsgrundsätze angeschlossen sind. 

Außer den Ubl1chen SteganschlUssen sind die Zuggurte der aufeinanderfolgen
den Träger durch aufgelegte Platten zu verbinden, die den gleichen Nutz
querschnitt wie der Trägergurt haben. Der Anschluß dieser Platten muß der 
Zugkraft entsprechen, die die Zuggurte Ubertragen k6nnen. Die Kräfte im 
Druckgurt mussen durch Kontaktwirkung Ubertragen warden, zum Beispiel durch 
eingepaßte und gegen Herausfallen gesicherte Druckplatten. 

Bei Zwischenstutzen muß die Ubertragung der in den Druckflanschen wirkenden 
Kratt gewährleistet werden. 

4.2.J. Deckenträger und Unterzuge mit ungleichen stutzweiten oder 
ungleichen Belastungen 

Bei Trägersträngen mit mehr als drei Feldern und mit grHßeren Unterschieden 
der StUtzweiten oder Belastungen als in Abschnitt 4.2.1. angegeben, dUrfen 
die Bestimmungen in den Abschnitten 4.2.1. und 4.2.2. fUr Gruppen von je 
drei oder mehr benachbarten Feldern angewandt werden, wenn für diese Felder 
die Voraussetzungen in den Abschnitten 4.2.1. und 4.2.2. zutreffen. 

4.3. Auflagerkräfte von Durohlaufträgern 

Die Autlagerkräfte von Durchlaufträgern dUrfen im ~egeltall wie tur Einzel
träger auf zwei stutzen berechnet werden, mit Ausnahme des Trägers auf drei 
stutzen. 

Die M5glichkeit des Auftretens negativer Auflagerkräfte ist zu beachten. 

4.4. Stützen 

4.4.1. Stoßausbildung 

Bei durchgehenden stutzen, die nur auf Druck beansprucht werden und deren 
st~ße in den äußeren Viertelteilen der Knieklänge angeordnet sind, dürfen 
die Deckungsteile und Verbindungsmittel der St6ße für die halbe Stützenlast 
berechnet werden, wenn die Stoßflächen winkelrecht zur stutze angeordnet 
sind und Kontaktwirkung Torhanden ist. 

4.4.2. Ausbildung.Ton StUtzenkopf und -fuß 

An StUtzenkopf und -fuß von nu~ auf Druck beans»ruchten Stützen dürfen die 
Verbindungsmittel der Anschlußteile, zum Beispiel Schattblech, Winkel, bei 
Anordnung ausreichend dicker Auflagerplatten und Kontaktwirkung der End
querschnitte für ein Viertel der StUtzenlast bemessen werden. 

4.4.J. Mittig belastete zweiteilige Stahlstutzen mit Betonkern 

rnr mittig belastete zweiteilige Stahlstutzen mit Betonkern nach Bild J 
ist nachzuweisen, daß die Bedingungen der Gleichungen 8 oder 9 sowie 10 bis 
1J erfüllt sind. 
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1 y 1 1 y 1 

X X 

te Fb Fe Fe Fe 

Bild 3 

"-x ~ ,; l.../ + l2 
1 ( 8) oder 

"- 1 ~ V'A2x l 2y ( 9) 

"-x < 80 ( 10) = 

U) X • S 

(Ji = 
Fe + o 5 •2a • Fb 

~zulCJ ( 11) , •r 
Wx • s 

~ zul~ 0'1 1, JJ • Fe 
(12) 

:7 28 ~ 160 kp/om2 ( 1 ')) 

Außerdem ist durch bauliche UaßnahQen darur zu sorgen, daß die StUtzenlast 
zunächst in die Stahlteile eingeleitet wird. Eine Ubertragung aur den Beton
kern allein ist unzulässig. Die Verbundwirkung zwischen stahl und Beton muD 
gewährleistet sein. 

In den Gleichungen 8 bis 1) bedeutet: 

ly Ideeller Schlankheitsgrad des gesamten Stahlquerschnittes 
mit dem Trägheitsmoment Iy !Ur die st offfre 1e Achse y-y. 
Beträgt die Knickläng~ sky und ist der Trägheitshalbmesser 

( 14) 

so ist 

( 15) 

Nachdruck des DDR-Standards 266.1:651.3/5 
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_A x = Schlankhe1tscra4 des gesamten Stahlquerschnittes m1t dem 
Trlghe1tamoment Ix fUr d1e Stoffachse x-x. 
Damit ist 

{ 16) 

Ä. 1 = Schlankheitsgrad des stählernen Einzelstabes fUr die zur 
Achse y-y parallel lautende Schwerachse. Als freie Knick
lllnge des Einzelstabes s1 = "-1 • i1 ist der Mittenabstand 
der Bindebleche zugrunde zu legen. 

W:c Knickzahl nach TGL 0-4114 Bl.1 Ausg.9.62, Tabelle 1 oder 2, 
1a oder 2a. 

S Stabkra!t 

GF = Spannung an der Streckgrenze nach TGL 1) 500 Ausg.9.62, 
Tabelle 1 

Fe = Querschnittstlache der Stahlprofile 

Fb = Querschnittstläche des Betonkerns 

w28 = WUrteltestigkeit des Betons nach 28 Tagen 

Riegel von Fachwerkwänden 

waagerechte Riegel stählerner Fachwerkwände sind so auszubilden, daß sie 
auch die Wandeigenlast aufnehmen können, wenn nicht die Wände so gestutzt 
sind, daß ihre Eigenlast unmittelbar von der GrUndung oder besonderen Trag
teilen aufgenommen wird, ohne daß Biegespannungen aus den Wandeigenlasten 
in den Riegeln auftreten. 

Lastannahmen bei Fachwerkriegeln Uber Öffnungen, zum Beispiel Fenster- und 
TUrstUrzen, nach TGL o-1053. 

4.6. Verbände 

Verbände dienen der Aufnahme äußerer Lasten, zum Beispiel Wind, und der 
Stabilisierung gedrückter Bauteile. 

Bauteile, zum Beispiel Pfetten, die gleichzeitig auch Stäbe von Verbänden, 
zum Beispiel Wind- und Stabilitätsverbände, sind, 4Urfen im Bereich dieser 
Verb!Ulde keine Gelenke haben. 

Verbände dttrfen durch Scheiben, zum Beispiel aus Beton, Stahlbeton, Stahl
steindecken, Mauerwerk, Ritfelblechen, ersetzt werden, wenn deren Trag
tKhigkei t und K1tw1rkung !Ur diese zweifelatrei featatehen oder nach Ab
schnitt J.6. nachgewiesen sind. 

4.7. Wenig geneigte Decken 

Bei wenig geneigten Decken, zum Beispiel DKchern, ist dafUr zu sorgen, daß 
der Wasaerablaut infolge der DurchbieguJl& nicht behindert wird. 

4.8. Aggressive FülJstoffe 

Bei Verwendung Ton atahlangreifenden rUllstoften, zum Beispiel Kokssehlacke 
als DeckenfUllatoft oder Steinholz ala rußbodenbelag, mUssen die gefährde
ten Stahlteile durch eine wirksame UmhUllun& cesehUtzt werden. 
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Hinweise 

Lastannahmen fUr Bauten 

Fliegende Bauten 

Baugerfiste 

Bandbrilcken in Industrie
werken 

Rohrbrilcken in Industrie
werken 
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TGL 10 712 (in Vorbereitung) 

siehe TGL 10 727 

TGL (in Vorbereitung) 

siehe TGL 115-0053 

siehe TGL 4-52 

,siehe TGL 0-105) 

siehe TGL 10 685 

Von den Grundsätzen der Berechnung und der baulichen Durchbildung 
darf abgewichen werden, wenn durch Theorie, Versuch oder Messung 
eine ausreichende BegrUndung erbracht und von der gesetzlich vorge
schriebenen Prüfdienststelle anerkannt ist. 

Am 1.9.1962 lag beim Amt fUr Standardisierung noch kein vergleich
barer GOST oder Fachbereichstandard der UdSSR vor. Zur gegebenen Zeit 
wird in der "STANDARDISIERUNG" bekanntgegeben, daß ein vergleichbarer 
GOST oder Fachbereichstandard der UdSSR vorliegt. 

Erläuterung zu Abschnitt 2.4.1. 

Interpolation der zulässigen Spannungen und der erforderlichen 
Sicherheitszahlen 

o ist die Spannung aus den Eigenlasten, fUr die n • 1,1 
g gelten wUrde 

o ist die Spannung aus den tibrigen Lasten, die im Grenz
P lastfall H anzusetzen sind 

o g + P •og + op 

Die zulässige Spannung wird bei Nachweisen nach Theorie I. Ordnung 
Og 

zul o = zul o H + ( zul o HZ - zul o H) • 

Die erforderliche Sicherheitszahl wird 

erf " • erf " B + (erf " HZ - erf " H) 

0 g+p 

Wenn nur Biegemomente oder nur Normalkräfte auftreten, ktsnnen statt 
der Spannungen die Schnittkräfte eingefllb%it werden. 

Beim Spannungsnachweis nach Theorie II. Ordnung kann im Grenslast
fall H fUr Eigenlasten v • 1 ,.3.3 und fUr alle tibrigen Lasten 

Y • 1,5 eingefUhrt werden. 
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Often.eiohtlich ni.cht maßgebellde Bachweise dUrfen entfallen. 

3.1. Statischer Spannungsnachweis 
Der statische Spannw:aganachwei• :.t.at nach !GL 13 500 Ausg. C).62, 
Abaohn:.ltt 2.1., su tUbren. 

Bei der Bemessung statisch nnbestilmater Systeme nach dem ~glaat
Terfahren (siehe Abschnitt 4.2.1.) darf die Vergleiohsapamanng ( • g) 
in ke:.lmm Falle su.l o nach !GL 13 500 Ausg. 9.62, !abelle 2, Zeile 1, 
flber80hre:.l ten. 
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2.4. Grenzlastfälle 
FUr die nach Abschnitt 3. zu fUhrende Berechnung sind die Schnitt
kräfte aus den einzelnen Lasten und Kräften so in drei Grenzlast
fällen H, HZ und S zusammenzufassen, daß aus jedem dieser Fälle die 
maßgebendeh Werte für die erforderlichen Nachweise erhalten werden. 

Dabei sind die Lasten in den betriebsmäßig m8glichen ungUnstigsten 
Stellungen und Kombinationen anzuordnen. 

Auf die Bildung eines Grenzlastfalles darf verzichtet werden, wenn 
feststeht, daß er f'Ur die Berechnung nicht maßgebend ist. 

2.4.1. Grenzlastfall H 
• 

Der Grenzlastfall H ist nur aus Hauptlasten zu bilden. 

Wird ein Bauteil außer durch seine Eigenlast nur durch Zusatzlasten 
beansprucht, so gilt flir ihn diejenige Zusatzlast mit als Hauptlast, 
die die ungUnstigste Beanspruchung hervorruft. 

Für die Beanspruchung durch ständige Lasten, fUr die ein Grenzlast
faktor n = 1, 1 nach TGL 20 167 Bl.1 einzusetzen wäre, dUrfen beim 
statischen Spannungsnachweis und Stabilitätsnachweis die zulässigen 
Spannungen bzw. erforderlichen Sicherheitszahlen des Grenzlastfalles 
HZ zugrunde gelegt werden. Bei Beanspruchung durch diese Lasten und 
die Ubrigen im Grenzlastfall H anzusetzenden Lasten dUrfen die Werte 
im Verhältnis der entsprechenden Spannungen zwischen den Grenzlaat
fällen H und HZ interpoliert werden. 

2.4.2. Grenzlastfall HZ 

Der Grenzlastfall HZ ist aus Haupt- und Zusatzlasten zu bilden. 

Die Windlast ist stets als Grenzlastfall HZ anzusehen, so dai die 
Festlegung nach Abschnitt 2.4.1.,Absatz 29 dafUr nicht gilt. 

2.4.3. Grenzlastfall S ,r //h'? ~/i"- /(/,. L.J /~~ V4 r~/;:. ~ 
r-, rß IV;. . 7o 1:;., 

Der Grenzlastfall S ist z'u bilden aus den Hauptlasten, Zusatzlasten J 10 . 
und einer Sonderlast oder einer Belastungskombination, die nicht im · 
normalen Betrieb auftritt, zum Beispiel bei Probebelastungen, im 
Transport- oder Montagezustand. 

Werden die Spannungen infolge Anprall von Fahrzeugen an stutzen oder 
infolge Trägheitskräften bei Erdbeben berUcksichtigt, darf die zu
lässige Spannung daa 1,5-fache der zulässigen Spannungen des Grenz
lastfalles H nach TGL 13 500 Ausg. 9.62, Tabelle 2 bis 4,erreichen. 

3. NACHWEISE 
Mit den in Abschnitt,2.4. genannten Grenzlastfällen sind entsprechend 
Abschnitt 1.1. und TGL 13 500 Ausg. 9.62, Abschnitt 2.9 f'olgende 
Nachweise getrennt zu führen: 

Statischer Spannungsnachweis 
Stabilitätsnachweis 
Dauerfestigkeitsnachweis 
Formänderungsnachweis 
Standsicherheitsnachweis 
Sonstige Nachweise 



~: l:. ... 

TGL 13 450 
Ausg. September 1962 
1. Änderungsblatt 
verbindlich ab 1.10.1971 
Bestltigt1 31.12.1970 
Amt fUr Stand8%"clis1erung, Berlin 
Inhalt d•• 1. Änderungsblattes1 
Seite 4. 4 a md 11 

Seit• 41 Abschnitt 2.4.1. erweitert 
Abschnitt 2.4.2. erweitert 

• 



" l 

' g 
;; 

"O 

' r 

J 

1. Änderungsblatt TGL 13450 03 Seite 1 

W· =~ 
~xwx 

= 1,04 
wx 

L cos t cos, (14) 

7 dt w 
~ für tan ~ = 4 ~;w; = 5,26 gilt 

X 

4. ~ 
ii: wy w 

W· = sln t = 5,45 rln1 L (15) 

für Träger mit Zug~treben in den Drittelpunkten der 
Trägerstützweite 4J 

für tan t -1: 
9 

tl...YW"l_ 
11,84 ~ gilt = 6lJtWx = 

X 

w. =~ 
~xwx 

1,04 
wx 

l coel = COB I (16) 

für tan i 7 
9 

<I. YW:t. 11,84 ~ gilt = "l'x = 
X 

1a5 <i:t.W:t. w 
W· = 9 • = 12,3 slnt l 1,65 sint (17) 

Sind Normalkräfte vorhanden, ist der Nachweis nach TGL 13503/01 
für den planmäßig außermittig gedrückten Stab mit der Vergröße
rungsfunktion nach Gleichung (18) zu führen. 

f x 
wx 

tan 1. f y + r-
f = (18) 

1 
wx tant 

+ w: 
y 

Die Verschiebung u des Trägers in x-Richtung kann nach Glei
chung (19) und (20) berechnet werden. 

Endfeld ( 19) 

E 4) siehe Seite 12 
1 

i ,.__ __________ ~~~~~ 
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